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Bekanntmachungen des Landratsamts
Anzeige von Betriebsunfällen

Die Bürgermeisterämter — Ortsbehörde
für Arbeiter - und Angestelltenversiehe-
rungeir — werden darauf hingewiesen , daß
jeder Unfall — gewerblich oder land¬
wirtschaftlich — von dem Betriebsunter¬
nehmer anzuzeigen ist , wenn durch den
Unfall ein im Betrieb Beschäftigter getö¬
tet oder so verletzt ist , daß er stirbt oder
daß er mehr als 3 Tage völlig oder teil¬
weise arbeitsunfähig wird . Von der Unfall¬
anzeige hat der Betriebsunternehmer je
eine Fertigung sofort spätestens innerhalb
3 Tagen zu übersenden
1. an die Ortspolizeibehörde — Bürgermei¬

steramt .—,
2. an die Berufsgenossenschaft , der der Be¬

trieb angehört und sofern es sich um
einen gewerblichen Unfall handelt,

3. an das Gewerbeaufsichtsamt Tübingen.
Bei tödlichen oder sonstigen schweren

Unfällen ist vom Bürgermeisteramt die
Landespolizei sofort telefonisch zu ver¬
ständigen.

Landratsamt

den. Beanstandungen werden , nachdem nun
wiederholt auf die Einhaltung der Preis¬
nachweispflicht und der Preisauszeich¬
nungspflicht hingewiesen wurde , nach dem
Wirtschaftsstrafgesetz zur Abrügung kom¬
men. Die Säumigen haben mit empfindlicher
Bestrafung zu rechnen.

Landratsamt.

Nachkörung für Schafböcke
Die Nachkörung für Schafböcke gemäß

dem Gesetz über Maßnahmen auf dem Ge¬
biet der tierischen Erzeugung (Tierzucht¬
gesetz ) vom 7. 7. 1949 — veröffentlicht im
Reg .Bl. für das Land Württemberg -Hohen-
zollern Nr. 18 vom 26. 4. 1950 (S. 157) —
findet im Kreis Calw
1. in ' Nagold,  am Donnerstag , den 20.

Juli 1950, vormittags 9.30 Uhr , bei Schaf¬
halter August Schill,

2. in -Calw,  am Donnerstag , den 20. Juli
1950, vormittags 11 Uhr , auf dem Platz

beim Stadt . Schlachthaus  am
Brühl

statt.
Vorzustellen sind jeweils am nüchstgele-

genen Körort unter Vorlage der Kör¬
bücher sämtliche zeugungsfähigen Schaf¬
böcke und Bocklämmer , soweit sie minde¬
stens 9 Monate alt sind und in diesem Jahr
noch nicht zu einer Haupt - oder Sonder¬
körung vorgeführt worden sind und sich
zum Zeitpunkt der Nachkörung innerhalb
des Kreises Calw befinden.

Die Bürgermeisterämter werden hiermit
ersucht , die,in Frage kommenden Tierbesit¬
zer in geeigneter Weise zu verständigen
und sie darauf hinzuweisen , daß Böcke, die
an einer ansteckenden Krankheit leiden
oder einer solchen verdächtig sind , den
Nachkörungen nicht zugeführt werden dür¬
fen. Die Besitzer solcher Böcke haben ein
amtstierärztliches Zeugnis vorzulegen , aus
dem hervorgeht , aus welchem Grunde der
betreffende Bock nicht vorgeführt werden
kann.

Landratsamt:

Verschärfte Maßnahmen gegen den Schwarzhandel

Treibstoffbewirtschaftung
Die durch Presse und Rundfunk ver¬

breiteten Nachrichten über eine Erhöhung
der Vergaser - und Dieselkraftstoffkontin¬
gente beziehen sich nach Mitteilung des
Wir .tschaftsministeriums von Wurttem-
ber .g-Hohenzollern nicht auf die Länder der
franz . Zone. Die franz . Besatzungszone war
in den letzten 12 Monaten besser versorgt
als das übrige Bundesgebiet . Durch die An¬
gleichung an die Kontingente der übrigen
Bundesländer fällt dieser Vorsprung größ¬
tenteils weg , d. h. die Kontingente der Län¬
der der franz . besetzten Zone bleiben nach
wie vor unverändert . Für den Einzelver¬
braucher bedeutet dies im Hinblick auf die
steigende Zahl der Kraftfahrzeugzulassun¬
gen einen Rückgang der bisherigen Zutei¬
lungen.

Land ratsamt

Preis -Nachweis - und -Auszeichnungspflicht
Die Kontrollen haben ergeben , daß die

Preisnachweis - und Preisauszeichnungs¬
pflicht in letzter Zeit sehr vernachlässigt
wurde . Es wird darauf hingewiesen , daß
trotz Freigabe verschiedener Waren die
Preisnachweispflicht und die Preisaus¬
zeichnungspflicht auch heute noch besteht.

Die Preisauszeichnungspflicht gewinnt
durch die Freigabe verschiedener Waren¬
preise an Bedeutung , da der Verbraucher
unbedingt zur Feststellung seiner Ein¬
kaufspreise einen Preisvergleich anstellen
muß, um sich seinen Bedürfnissen ent¬
sprechend eindecken zu können.

Die Marktwirtschaft , bei der sich be¬
kanntlich die Preise durch Angebot und
Nachfrage regeln , kann diesen Grundsatz
erst dann erfüllen , wenn auch tatsächlich
genügend Ware angeboten wird . Daß das
Angebot zum Teil noch sehr zu wünschen
übrig läßt und vor allem , daß auch die
mangelnde Preis -Disziplin noch dazu bei¬
trägt ; eine Preisverschleierung und Irre¬
führung des kaufenden Publikums zu ver¬
anlassen , ist klar zutage getreten.

Bei den weiteren Kontrollen wird daher
größtes Gewicht auf eine genaue Preisaus¬
zeichnung und Preisnachweis gelegt wer¬

Oedeutliche Warnung!
Das Finanzministerium v. Württemberg-

Hohenzollern teilt mit:
Der Schwarzhandel  mit unversteu¬

erten und unverzollten Waren , insbeson¬
dere
Zigaretten , Kaffee,  Tee , Arm¬

banduhren , Kognak
entzieht dem Staat jährlich Hunderte von
Millionen DM. Diese Gelder fehlen zur
Deckung notwendigster Staatsausgaben,
wie Wohnungsbau , Flüchtlingshilfe , Ar¬
beitsbeschaffung . Sie müssen durch zusätz¬
liche andere Steuern wieder hereingebracht
werden.

Das redliche Gewerbe und der ordentli¬
che Handel werden in ihrer Existenz be¬
droht . Die Zigarettenfabriken sind bereits
zu Betriebseinsehränkungen und Arbeiter¬
entlassungen gezwungen.

—
An alle

Verkehrsteilnehmer
Die Straße ist kein Spielplatz!
Haltet deshalb Kinder von den Ver¬
kehrswegen fern ! Unbeaufsichtigte
Kinder gefährden sich selbst und den
Straßenverkehr erheblich.
Radfahrer
achtet darauf , daß auf einsitzigen
Fahrrädern Personen nicht mitgenom¬
men werden dürfen ! Kinder unter
7 Jahren dürfen nur von Erwachsenen
mitgenommen werden , falls für sie
eine geeignete Sitzgelegenheit auf dem
Fahrrad vorhanden ist und der Fah¬
rer dadurch nicht behindert wird.
Kraftfahrer!
Verhütet unnötigen Lärm ! In den
Bade-, Kur - und Erholungsorten sind
Mitmenschen, die sich erholen wollen.
Deshalb benützt das Signalhorn nur,
wenn andere Verkehrsteilnehmer ge¬
fährdet sind , aber nie zur rücksichts¬
losen Freimachung der Fahrbahn für
schnelle Durchfahrt,

Den Gewinn aus der hinterzogenen
Steuer stecken die Schmuggler und
Schwarzhändler ein . Mit den unrechtmäßigen
Gewinnen werden deutsche Exportgüter er¬
worben und ins Ausland verschoben . Auf
diese Weise gehen der deutschen Wirt¬
schaft Millionenbeträge an Devisen verlo¬
ren.

1. J e d e r . der Schwarzhandelswaren wei¬
tervertreibt oder für sich selbst erwirbt,
macht sich mitschuldig uhd ist S t e u er¬
be h 1e r.

Auf Steuerhehlerei stehen hohe Geld¬
un d Gefängnisstrafen.  Die gehan¬
delten Waren werden eingezogen oder müs¬
sen in Geld ersetzt werden . Die Zölle und
Steuern müssen nachbezahlt werden . Da¬
neben sind noch Strafen nach anderen Ge¬
setzen verwirkt.

Wer Waren ohne die im Verkehr übli¬
chen Rechnungen und Quittungen mit ge¬
nauer Firmenangabe erwirbt , ist schon des¬
halb allein wegen eines Vergehens gegen
§ 21 des Wirtschaftsstrafgesetzes zu be¬
strafen.

Die Maßnahmen zur Bekämpfung de3
Schwarzhandels werden in Zukunft er¬
heblich verschärft,  so daß niemand
mehr mit Hilfe oder Nachsicht bei der Be¬
strafung rechnen kann.

Diese Warnung gilt besonders für die¬
jenigen Kreise des Handels und des Gast¬
stättengewerbes , die bisher unverzollte
und unversteuerte Waren abgesetzt haben.
Dabei wird noch besonders darauf hinge¬
wiesen , daß Gastwirte usw ., die eine Steuer¬
hehlerei begehen oder Steuerhehlerei in
ihrem Betrieb dulden , ihre Konzession
nach dem Gaststättengesetz verwirken . Be¬
triebsinhaber haften auch für ihr Bedie¬
nungspersonal und können daher für die
von diesen in ihrem Betrieb verwirkten
Strafen in Anspruch genommen werden.

2. Strafbar macht sieh auch , wer vom
Ausland empfangene

Liebesgaben
weiterverkauft oder bei ihrem nichtzuläs¬
sigen unverzollten 'Absatz mitwirkt . Lie¬
besgaben sind .nur unter der Bedingung
abgabenfrei belassen , daß sie im Haushalt
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des rechtmäßigen Empfängers verbrauchtwerden.
3. Auch wird erneut darauf hingewiesen,daß beim Erwerb von ausländischen Wa¬

ren von der Besatzungsmacht — auch ein¬
zelnen Besatzungsangehörigen oder denEconomats — die erworbenen Waren vom
Ersterwerber sofort nach Erhalt beim näch¬
sten Zollamt zu verzollen und zu versteu¬ern sind.

Wer dies unterläßt , hat ebenfalls mit
Bestrafung zu rechnen. Strafbar macht sichaber auch, wer solche Waren von dem
Ersterwerber oder einer anderen Person
annimmt, ohne daß sie ordnungsgemäß ver¬zollt und versteuert, worden sind.

4. Die Nichtverzollung und Nichtversteu¬
erung ist zu erkennen:

1. Bei ausländischen Tabakwaren (vor
allem Zigaretten) : Sie tragen keine
deutschen Steuerbanderole (auslän¬
dische Banderolen reichen nicht aus !).

2. Bei anderen ausländischen Waren:
Der Preis ist niedriger als der Preisfür gleiche Waren im ordentlichen
Geschäft. Sie werden „hintenherum“
oder auf der Straße angeboten. Das
ganze Verkaufgebahren fällt auf.

Die Bevölkerung wird vor all diesen
Schwarzhandelsgeschäftendringend ge¬warnt.  Die Zollämter und Zollaufsichts¬
beamten geben im Zweifelsfalle gerne wei¬tere Auskunft.

Nachforschungen nach vermißten Personen
Folgende alliierte Staatsangehörige sind

vermißt. Wer über sie Auskunft geben
kann, wird gebeten, umgehend dem Bürger¬meisteramt seines Wohnorts oder dem Land¬
ratsamt die erforderlichen Angaben zumachen.

Bartoletti , Elverio, geb. 20. 10. 1918 in
Peschiera pul Garda, ital. Staatsangeh.. —
Er war Kriegsgefangener im Stalag XII D.Letzte Nachrichten vom Februar 1945 ka¬
men aus dem Stalag XII D, franz. Zone.

Saidla, Gustav, geb. Mai 1887 in Orawa-Wald,
Saidla, geb. Kägu, Helene, geb. 5. 7. 1899

in Orawa-Wald (lett. Staatsangehörige).
Sobus, Leon, geb. 23. 3. 1913 in Pukar-

zow, poln. Staatsangeh. Er ist während des
Polenfeldzuges verschwunden. Man nimmt
an, daß er sich in der franz. Besatzungs¬zone aufhält.

Possieri, Angelo, Ital. Staatsangeh. — Er
war Kriegsgefangener im Stalag XII F.I. M. L. 2044. Es wird vermutet, daß er sich
in der franz. Besatzungszone befindet.

Chwalek, Bronislawa, geb. 5. 8. 1928 und
Jan, geb. 29. 7. 1934, poln. Staatsangehö¬rige. Es wird vermutet, daß sie sich in
der franz. Besatzungszone aufhalten.

Palcera, Vitantonio, geb. 1922, ital.
Staatsangeh. — Er war Angehöriger der
ital. Armee, später Kriegsgefangener im
Stalag XII F (Gefangnen-Nr. 2013).

Viler, Emil Boris oder Vileris, Emils Bo-
risas , geb. 1897, litauische Staatsangehörig¬keit. Er wohnte in Deutschland, vermut¬
lich in der franz. Besatzungszone.

Viler oder Vileris, Irena , geb. 1931 in
Marjampole/Litauen, lit. Staatsangehörig¬keit. Sie wohnte in Deutschland, wahr¬
scheinlich in der franz. Besatzungszone.

Narkewitz, Helene, geb. 20. 6. 1920 inDeinen.
Narkewitz, Ona, geb. 6. 3. 1928 in Lit.
Narkewitz, Eisbiets, geb. 3. 2. 1921 inDeinen.
Es wird vermutet, daß diese Personen

sich gegenwärtig in einem DP.-Lager inder franz. Besatzungszone befinden.
Landratsamt

Hühnerpest erloschen
Die Hühnerpest in Frauenalb,  KreisKarlsruhe, in dem Bestand des Friedrich

Bürkle, Gasthaus „Zum König, von Preu¬ßen“ ist erloschen.
Landratsamt

Steuertermine im Monat Juli 1950
10. Juli 1950:
Lohnsteuer und Notopfer Ber¬lin:
Abführung der von den Arbeitnehmern

einbehaltenen Lohnsteuer und Abgabe
„Notopfer Berlin“ unter gleichzeitiger Ab¬gabe der entsprechenden Lohnsteuer-An¬
meldung der Monatszahler für den Monat
Juni bzw. der Vierteljahreszahler für das
II. Kalendervierteljahr 1950.

Umsatzsteuer  :
Vorauszahlung für den Monat Juni 1950,wenn die Umsatzsteuer im letzten voran¬

gegangenen Kalendervierteljahr monatlich
durchschnittlich mehr als 50 DM betragen
hat oder vierteljährlich für April, Mai undJuni, wenn die Umsatzsteuer im letzten vor¬
angegangenen Kalendervierteljahr monat¬lich durchschnittlich nicht mehr als 50 DM
betragen hat, unter gleichzeitiger Abgabe
der entsprechenden Voranmeldung.

Beförderungssteuer:
Zahlung für den Monat Juni 1950 bzw.

das 2. Vierteljahr 1950 unter Einreichung
der entsprechenden Nachweisung.

Bei verspäteter Entrichtung sind 2%
Säumniszuschlag für den 1. Monat und 1%für jeden weiteren Monat verwirkt . Mit
einer Aufhebung desselben kann nicht
mehr gerechnet werden.

Die Steuerzahler werden gebeten, von
dem unbaren Zahlungs- und Ueberwei-
sungsverkehr weitgehend Gebrauch zu ma¬
chen und von den Zahlungen durch Scheck
nach Möglichkeit abzusehen. Bei allen
Zahlungen ist die Steuernummer, dieSteuerart und der auf die einzelnen Steuer¬
arten entfallende Betrag anzugeben.

Die Kassenstunden der Finanzkassen
sind täglich von vormittags 8—12 Uhr. In
den Nachmittagsstunden können Zahlungen
nicht mehr angenommenwerden.

Finanzämter
Hirsau und Neuenbürg.

Steuersprechtage in Unterreichenbachund Herrenalb
Am Donnerstag, den 13. Juli 1950, vormit¬

tags und nachmittags, finden in den Ge¬meinden Unterreichenbach und Herrenalb
Steuersprechtage statt.

Finanzamt Neuenbürg (Württ .)

Bekanntmachung
über die Offenlegung des Liegenschafts¬katasters

Das aus Anlaß der Uebernahme der Bo¬
denschätzungsergebnisse aufgestellte neue
Liegenschaftskataster der Gemeinde Neu¬bulach wird in der Zeit vom 10. Juli bis
9. August 1950 in den Diensträumen des
Katasteramts Calw, Stuttgarter Str. Nr. 19,
während der Dienststunden offengelegt,
Offengelegt werden die Schätzungskartenund die Katasterbücher, Die in das neue
Liegenschaftskataster übernommenen An¬
gaben werden außer dieser Offenlegungden Grund- und Gebäudeeigentümern nicht
besonders mitgeteilt.

Gegen die in das Liegenschaftskataster
übernommenen Angaben steht den Grund-
und Gebäudeeigentümern (Erbbauberech¬
tigten, Erbpächtern) die Beschwerde zu.Die Beschwerde kann in der Zeit bis zum
Ablauf des 24. August 1950 beim Kataster¬
amt entweder schriftlich eingereicht oderzur Niederschrift erklärt werden. Bei völ¬
liger Zurückweisung der Beschwerde fal¬
len die durch örtliche Untersuchungen ent¬standenen Kosten dem Beschwerdeführer
zur Last.

Mit Ablauf der Offenlegungsfrist tritt
das Liegenschaftskataster ,an die Stelle des
bisherigen Grundsteuerkatasters und an
die Stelle des bisherigen amtlichen Ver¬zeichnisses der Grundstücke im Sinne des
§ 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung.

Calw, den 8. Juli 1950.
Katasteramt

Die Mietwohnung
(Fortsetzung).

5. Das Wegnahmerecht des Mie¬ters.
Der Mieter ist berechtigt, eine Einrich¬tung, mit der er die Mietsache versehen

hat, wegzunehmen. Läßt der Mieter in sei¬
nen Räumen eine Lichtleitung verlegenoder Maschinen einbauen, eine Badeein¬
richtung anlegen oder Bäume, Sträucher
und Blumen im Garten pflanzen, so sind dasalles Einrichtungen, mit denen der Mieter
die Mietwohnung versieht. Die dafür auf¬
gewendeten Kosten sind Verwendungen
auf die Mietsache. Keine Einrichtungen
sind dagegen was der Mieter zur Besei¬
tigung von Fehlern oder Mängeln der Miet¬
räume anbringen läßt. Der Begriff der
Einrichtungen ist dahin zu fassen, daß dar¬
unter bewegliche körperliche Sachen zuverstehen sind, die mit- der Mietsache zu¬
sätzlich verbunden werden. Voraussetzungist dabei, daß der Mieter von vornherein
nicht die Absicht hat, diese Einrichtungen
dem Vermieter zu belassen, und auch
nicht zur Ueberlassung verpflichtet ist. Es
schließt nun der Anspruch auf Aufwen¬
dungsersatz das Wegnahmerecht des Mie¬ters aus. Und umgekehrt : Macht der Mie¬
ter von seinem Wegnahmerecht Gebrauch,
dann hat er keinen Anspruch auf Aufwen¬
dungsersatz. Das Wegnahmerecht des Mie¬
ters besteht, solange das Mietsverhältnis
läuft, ohne jede Einschränkung. Der Mie¬
ter bedarf zur Ausübung des Wegnahme¬
rechtes nicht der besonderen Genehmigung
des Vermieters. Er ist Eigentümer der Ein¬
richtungen geblieben und befindet sich auchin dem Besitz der Mieträume. Er kann des¬
halb jederzeit die Verbindung der Einrich¬
tungen mit den Mieträumen lösen, denn er
fügt die Einrichtungen lediglich zu einem
vorübergehenden Zweck in die Mieträume
bzw. das Mietgrungstück ein, woraus sich
ergibt, daß die Einrichtungen in der Regelweder wesentliche Bestandteile noch Zu¬
behör des Grundstücks geworden sind.

Das Wegnahmerecht während der Miet¬zeit besteht aber dann nicht, wenn der Ver¬
mieter Eigentümer geworden ist und dem
Mieter ein Verwendungsanspruch zusteht.
Während des Mietvertrages pflegt das
Wegnahmerecht auch nicht zu Streitigkei¬
ten zwischen den Beteiligten zu führen.
Der Mieter tut gut, bei Beendigung des
Mietvertrages Einrichtungen, die er mit¬
nehmen will, noch vor dem Auszug aus denMieträumen abzunehmen und an sich zu
nehmen. Unterläßt er dieses, so hat er das
Recht, von dem Vermieter zu verlangen,daß er die Wegnahme der Einrichtungenaus den Mieträumen auch noch nach dem
Auszuge duldet. Dieses Recht besteht fürihn noch sechs Monate  nach Beendi¬
gung des Mietverhältnisses. Diese Frist ist
eine Verjährungsfrist . Eine Verlängerungder Frist kann vereinbart werden, eine Ab¬
kürzung dagegen nicht. Die Duldungs¬
pflicht des Vermieters besteht lediglich
darin, daß er dem Mieter gestattet , die Ein¬
richtungen, die ja des Mieters Eigentum
geblieben sind, nachträglich noch an sich
zu nehmen. Einen Anspruch auf Heraus¬
gabe der Einrichtungen hat der Mieter ge¬gen den Vermieter nicht.

Mit der Ausübung des Wegnahmerechtsist untrennbar verbunden die Pflicht des
Mieters zur Wiederherstellung des frü¬heren Zustandes.  Der Vermieter
kann vor der Ausübung des Wegnahme¬rechtes von dem Mieter Sicherheitsleistung
für den Schaden verlangen, der mit der
Wegnahme verbunden ist. Bis zur Sicher¬
heitsleistung des Mieters kann der Vermie¬
ter die Wegnahme der Einrichtungendurch den Mieter verhindern. Der Mieter
kann also erst nach erfolgter Sicherheits¬
leistung die Gestattung der Wegnahme
verlangen. Der Deutsche Einheitsmietver¬
trag (DEMV.) bestimmt in § 12 Abs. 2,
daß zwar grundsätzlich das Wegnnhmereohtdes Mieters hinsichtlich der von ihm an-



gebrachten Einrichtungen besteht , daß aber
der Vermieter die Befugnis hat , zu verlan¬
gen , daß die Einrichtungen in den Räumen
gegen Zahlung eines Betrages zurück¬
gelassen werden . Dieser Betrag muß so be¬
messen sein , daß er zur Herstellung einer
neuen Einrichtung abzüglich eines an¬
gemessenen Abnutzungsbetrages ausrei¬
chend ist . Dieses Recht ist jedoch dann
ausgeschlossen , wenn der Mieter seiner¬
seits ein berechtigtes Interesse daran hat,
die Einrichtung mitzunehmen.
6. Die Geltendmachung der Er¬
satzansprüche.

Der Mieter braucht nicht bis zur Beendi¬
gung des Mietverhältnisses zu warten . Er
kann vielmehr alsbald nach erfolgter Auf¬
wendung Ersatz beanspruchen . Bei nicht
notwendigen Verwendungen wird es aber
oftmals erst nach Beendigung der Miete
möglich sein , die Grundlagen für einen Er¬
satzanspruch festzustellen . Die Ansprüche
des Mieters auf Ersatz von Verwendungen
verjähren in sechs Monaten.  Diese
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt der Be¬
endigung des Mietverhältnisses.

Der Mieter ist berechtigt , mit seinem
Anspruch auf Verwendungen gegenüber
dem Mietzinsanspruch des Vermieters auf¬
zurechnen . Die früheren Vertragsmuster
sahen ein grundsätzliches Aufrechnungs¬
verbot vor , nach welchem es dem Mieter
verboten war , gegenüber dem Mietzins
Aufrechnungsansprüche oder sonstige Ge¬
genansprüche zur Aufrechnung zu stellen.
Dieses Aufrechnungsverbot hat sich in vie¬
len Fällen für den Mieter nachteilig aus-
gewirkt . Nach dem Deutschen Einheits¬
mietvertrag kann nun ein grundsätzlicher
Ausschluß der Aufrechnung mit Gegenfor¬
derungen nicht mehr vereinbart werden,
der Mieter ist vielmehr befugt , auch seiner¬
seits Gegenforderungen zur Aufrechnung
zu stellen . Dies hat aber zur Vorausset¬
zung , daß er mindestens einen Monat vor
Fälligkeit des Mietzinses dem Vermieter
die beabsichtigte Aufrechnung angekündigt
hat (§ 6 des Deutschen Einheitsmietvertra¬
ges ). Aber auch dem Mieterschutzgesetz,
dem die überwiegende Zahl der MietsVer¬
hältnisse unterliegen , liegt in § 28 des Mie¬
terschutzgesetzes eine Bestimmung zu
Grunde , wonach ein Aufrechnungsverbot
in gewissen Fällen nicht zulässig ist . Der
Vermieter kann sich nämlich dann nicht
auf ein Aufreehnungsverbot berufen , wenn
der Mieter für Aufwendungen durch zuver¬
lässige Selbstbeseitigung aufrechnen will.
Aber auch hier ist wiederum die weitere
Voraussetzung , daß der Mieter dem Ver¬
mieter seine Aufrecfinungsabsicht einen
Monat vor Fälligkeit des Mietzinses an¬
zeigt . Diese Anzeige hat außerdem schrift¬
lich zu erfolgen.
7. Verwendungsanspruch in be¬
sonderen Fällen.

Von dem bereits besprochenen Grund¬
satz , daß die Verwendung dem Interesse
und dem mutmaßlichen Willen des Vermie¬
ters entsprechen müsse , gibt es eine Aus¬
nahme . Diese Voraussetzung entfällt näm¬
lich dann , wenn die Aufwendung zur Er¬
füllung einer im öffentlichen Interesse lie¬
genden Pflicht des Vermieters dient . Wenn
der Vermieter pflichtwidrig die öffentlichen

Abgaben und Gebühren nicht bezahlt , so
kann der Mieter diese Beträge für ihn ent¬
richten . Der Mieter braucht auch nicht zu
prüfen , ob der Vermieter absichtlich die
Zahlung unterlassen hat . Als Beispiel sei
die Nichtbezahlung der Wassergebühren
durch den Vermieter erwähnt . Die Auf¬
wendung empfiehlt sich also immer dann
für den Mieter , wenn er Gefahr läuft , durch
die Nichtzahlung selbst Nachteile zu erlei¬
den, wenn ihm also infolge der Nicht¬
bezahlung des Wasserzinses die Sperrung
der Wasserzufuhr droht.

Mit Vorstehendem sind die wesentlichen
Bestimmungen über die Ersatzpilicht für
Verwendungen des Mieters und das Weg¬
nahmerecht behandelt . Es ergibt sich, daß
ihre Handhabung nicht immer einfach ist.
Im Rahmen unserer Abhandlung „Die

Die Unterhaltspflicht
II.

Die Unterhaltspflicht der ' Ehegatten ist
zuerst zu untersuchen ;

1. bei bestehender Ehe:
Die Unterhaltsregelung unter Ehegatten

ist vollkommen unabhängig von dem Güter¬
stand , in welchem die Gatten leben ; sie gilt
beim gesetzlichen Güterstand der Verwal¬
tung und Nutznießung genau so wie bei
Güter/ , i inschaft oder Gütertrennung und
so weiter

Unterhaltspflichtig ist grundsätzlich der
Mann gegenüber der Frau . Er hat selbst
dann Unterhalt zu leisten , wenn die Frau
eigene Einkünfte oder eigenes Vermögen
hat . Tm Gegensatz zur Unterhaltspflicht der
Verwandten spielt also in diesem Falle die
Unterhaltsbediirftigkeit  keine Rolle.
Da die Ehe die umfassendste Lebensgemein¬
schaft ist , ist auch die normale eheliche
Unterhaltspflicht entsprechend intensiv ge¬
regelt.

Ausnahmsweise ist auch die Frau dem
Mann gegenüber unterhaltspflichtig . Aber
diese Unterhaltspflicht ist schon wieder von
der Bedürftigkeit des Berechtigten abhän¬
gig . Die Frau hat dem Mann nur dann
Unterhalt zu gewähren , wenn dieser außer¬
stande ist , sich selbst zu unterhalten . Es ist
aber dabei gleichgültig , ob er diese Bedürf¬
tigkeit verschuldet hat oder nicht . Hier ist
die Frau rechtlich bessergestellt , wie sie
andrerseits unfreier als der Mann dasteht,
so insbesondere bei dem regelmäßig eintre¬
tenden gesetzlichen Güterstand hinsichtlich
ihrer tatsächlichen Verfügungsfreiheit über
ihr eingebrachtes Gut Das gute alte BGB

Kreisbaucrnvcrband Calw
Der Kreisbauernverband hält am Diens¬

tag , den II . Juli , in Berneck  im An¬
schluß an den dortigen Markt eine Ver¬
sammlung  im Gasth . z. „Rößle “ ab . Es
sprechen Kreisobmann Bürgermstr . Mast,
MdL., Sommenhardt und in einem Vortrag
über die Auswirkung der Trichonomaden-
seuche im Rinderbestande und deren Be¬
kämpfung Dr . Tremmel  vom Innenmini¬
sterium Südwürttemberg -Hohenzollern . Zu
zahlreichem Besuch ladet ein

Mast, Kreisobmann

Mietwohnung “ war eine grundsätzliche
Darstellung erforderlich und wünschens¬
wert , da erfahrungsgemäß ein großer Teil
der Mietstreitigkeiten sich auf die Unkennt¬
nis gerade dieser Bestimmungen stützt . In
einer der nächsten Veröffentlichungen wird
noch zu behandeln sein , welche weiteren
Möglichkeiten sich für den Mieter ergeben,
wenn sich der Zustand der Wohnung im¬
mer mehr verschlechtert . Aber auch davon
muß gesprochen werden , welche Ansprüche
dem Vermieter zustehen , wenn der Mieter
seine Sorgfaltspflicht vernachlässigt . Wir
werden dabei sehen , daß sowohl Vermieter
wie auch Mieter als Partner eines gegen¬
seitigen Vertrages einige gewichtige Pflich¬
ten einhalten und übernehmen müssen , da¬
mit das Vertragsverhältnis ein denkbar
gutes und erträgliches wird.

sieht es als etwas Seltenes und Ungewöhn¬
liches an, wenn die Frau hinaus muß ins
feindliche Wirtschaftsleben.

In beiden Fällen ist durch die Unterhalts¬
gewährung der gesamte Lebensbedarf
sicherzustellen . Dazu gehören auch Kran¬
kenhaus - und Kurkosten . Auch ein regel¬
mäßiges Taschengeld kann dazu gerechnet
werden . Das Reichsgericht hatte einmal
einen Fall zu entscheiden , wo ein wohl¬
habender aber tyrannischer Ehemann vor
seiner Frau alle Sachen wegschloß , ihr
keine selbständige Führung des Haushaltes
gestattete und auch keine Hilfe für die Ver¬
richtung der gröberen Arbeiten , wie Wa¬
schen und Scheuern , zubilligte und sie für
jeden Bedarf um Geld betteln ließ . Das
Reichsgericht hat dem Anspruch der Frau
auf ein monatliches Taschengeld stattgege¬
ben und dazu ausgeführt : „Der Frau soll
die unwürdige Lage erspart werden , wegen
jeder kleineren persönlichen Ausgabe den
Mann angehen zu müssen , um ihm Grund
und Betrag der Ausgabe darzulegen und
seine Einwilligung einzuholen .'1 Wo der
Richter schon so weit in die ehelichen Be¬
lange schlichtend 7 eingreifen muß, ist es
meist nicht mehr weit zur Scheidung.

Das Maß des zu gewährenden Unterhalts
wird immer bestimmt durch die Lebensstel¬
lung des Mannes. In jedem Falle sind aber
dabei die Vermögensverhältnisse und die
Erwerbsfähigkeit des Verpflichteten ent¬
sprechend zu berücksichtigen . Das Vermö-
gjn des Verpflichteten muß jedoch erfor¬
derlichenfalls geopfert werden . Die unter¬
haltsberechtigte Frau braucht also erst auf
ihr Vermögen zurückzugreifen , wenn das
Vermögen des Mannes erschöpft ist und
auch durch seinen Verdienst ihr Unterhalt
nicht mehr sichergestellt werden kann.

Der Unterhalt ist in der durch die ehe¬
liche Lebensgemeinschaft gebotenen Weise
zu gewähren , d. h. der Unterhalt ist in¬
nerhalb  des gemeinschaftlichen Haus¬
halts zu leisten . Meist wird die Frau ein
Wirtschaftsgeld bekommen , um die gemein¬
schaftlich benötigten Lebensmittel usw . an¬
zuschaffen . Will die Frau mit ihrem Mann
nicht mehr Zusammenleben , hat sie aber
keinen triftigen Grund , das Zusammenleben
zu verweigern , so ruht für die Zeit der

Rechtsfragen des Alltags

SCHWARZ

Dienstag , den 11 . lull
find . Krämer -,Vieh - u . Schweine-
Harkt statt wozu frdl.ein¬
geladen wird . Vorm . 10 Uhr findet
im Gasthaus zum „Löwen “ eine
Bauemversammlung des Krels-
bauemverbandes statt Anschi.
Schleppervorführungen u . a.
I.anzschlepper und Vorführung
der Ziegler Kleinmotorspritze
TS 4.

An heißen Jxiqen^
Milsana - Eiskrem

DAS EIS AM STIEL

Drei Täler Gold
DAS VORZÜGLICHE SPEISE - EIS

der TttMchoecsacQUHQ Jfyaczheitn

Auch sämtliche

Kinderwagen-

Korbhaus Binder,Calu
BahnhofstraBe Telefon 508

Mnsdiinenknopflöclier
Plissee•Verwabrcaum

Geschw . Stanger
Calw , Altburgerstr . 11



Trennung,ihr Uüterhaltsanspruch .-ohnö d̂aß
er ' fiel einer ’ späteren "!Wiedervereinigung
nachverlangt werden könnte. 1 Ist jedoch"die
Trennung berechtigt — und nur dann —, so
kann der . Unterhalt ' in Form einer ;Geld-
rente verlangt werden . Der Mann hat dann
der Frau auch die zur Führung eines abge¬
sonderten Haushalts erforderlichen Sachen
«us dem gemeinschaftlichen Haushalte zum
Gebrauche herauszugeben . Ein einleuchten¬
des Beispiel hierfür wäre etwa , wenn der
Mann in die Dschungel ginge ; die Frau
brauchte ihm dorthin nicht zu folgen und
könnte eine monatliche Unterhaltsrente von
ihm verlangen . Es genügt aber , daß e i n
Ehegatte — das braucht nicht bloß der be¬
rechtigte Teil zu sein — die Herstellung
des ehelichen Lebens verweigern darf.
Wenn also der unterhaltsverpflichtete Ehe¬
mann glaubt , einen Scheidun 'gsgrund zu ha¬
ben und nicht mehr mit seiner Frau Zusam¬
menleben will , so hat er ihr vorerst den
Unterhalt durch monatliche Geldzahlungen
weiter zu gewähren . Bei Einreiehung der
Scheidungsklage kann gleichzeitig mit be¬
gehrt werden , daß das Scheidungsgericht
vorläufig eine andere Unterhaltsregelung
trifft evtl , den Mann von der Unterhalts¬
pflicht befreit . Bei Getrenntleben überhaupt
ist auch die Verpflichtung des Mannes ge¬
mildert . Wenn hier z. B. die Frau durch an¬
gemessene Arbeit Geld, zu verdienen im¬
stande ist , während sich der Mann in dürf¬
tiger .Lage befindet , so kann die Unterhälts-
leistung des Mannes auf einen ' Beitrag her¬
abgesetzt werden oder ganz fortfallen.

(Fortsetzung folgt)

Wandertage der Schulen
Nachdem das Jugendherbergswerk Würt¬

temberg - Hohenzollem e. V; eine Reihe von
Jugendherbergen wieder eingerichtet und
die Ernährungslage sich gebessert hat , ist es,
wie das Kultministerium den Schulen mit¬
teilt , möglich , die früher üblichen regelmäßi¬
gen ganz - oder halbtägigen Schulwandertage
wieder einzuführen . Volks - und Mittelschulen
Können einen vierteljährlichen Wandertag
ansetzen , ebenso die Oberschulen . Deren
oberste Klassen können auch gelegentlich
eine mehrtägige Wanderung mit Benützung
von Jugendherbergen einlegen . Bei diesen
Wanderungen sollen Eisenbahnen und Omni¬
busse möglichst nicht benutzt werden und
Sparsamkeit geübt werden .Die Wanderungen
müssen gleichzeitig unterrichtliche Ziele ver¬
folgen.

►

Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommis¬
sion in Deutschland

Nr. 16 vom 26. April 1950 (Eingang beim
Landratsamt am 1. 5. 50)

Gesetz Nr . A—4: Beseitigung der Wirksam¬
keit der Vorschriften des Kontrollratsge-
setzes Nr . 22 (Betriebsräte ) im Lande
Hessen , S. 178. .

Verordnung Nr . 68 (zweite abgeänderte
Fassung ) : Gerichte der Kontrollkommis¬
sion, S. 179.

Verordnung Nr . 244.über die Aufhebung der

. . . Stadtgemeinde Beraeck .
Vergebung von Bauarbeiten
Für die Instandsetzung des Schulhau-

ses in ,Bern eck  sind die
Flaschner -, Gipser -, Maler - und Tape¬
zierarbeiten

zu vergeben . Angebotsunterlagen können
am Montag ; den 10. 7. 50 zwischen 14 und
17-Uhr auf dem Bürgermeisteramt Berneck
abgeholt werden . Abgabe der Angebote 14.
7. 50, 11 Uhr.

Bürgermeisteramt Berneek

■Württ . Heimstätte GmbH. Stuttgart
Vergebung von Bauarbeiten
Für den Ausbau von 7 rohbaufertigen

2-Familienhäusern in Althengstett werden
auf Grund der VOB. die

Gipser -, Schreiner -, Glaser -, Schlosser -,
Elektriker -, Maler - u. Tapezierarbeiten

sofort vergeben . Das Bürgermeisteramt
Althengstett gibt sofort Leistungsbeschrie¬
be ab und nimmt Angebote in verschlosse¬
nem Umschlag bis zum 12. 7. 50 entgegen.

Althengstett , den 3. Juli 1950
Bürgermeisteramt

Gemeinde Sominenhardt
Am Samstag , 15. Juli , abends 8 Uhr , ver¬

kauft die Gemeinde Sommenhardt einen
schweren Schlachtfarren

beim Farrenstall.
Bürgermeisteramt

Verordnung Nr . 220 vom 12. Juli 1949.
S. 188.

Durchführungsverordnung Nr . 38 zum Um¬
stellungsgesetz (Pensionsrückstellungen
der Geldinstitute , Versicherungsunter¬
nehmen und Bausparkassen ) , S. 189.

Durchführungsverordnung Nr. 39 zum Um¬
stellungsgesetz , S 191.

Marktberichte
Nagolder Vieh- und Schweinemarkt

Auftrieb : 15 Kühe , 20 Kalbinnen und 8
Kinder . Verkauft : 18 Kalbinnen für 900 bis
1150 DM und ' 5 Rinder für 200 bis 300 DM.
Auf dem Schweinemarkt wurden von den
zugeführten 220 Läuferschweinen 119 ver¬
kauft für 120 bis 156 DM je Paar.

Stuttgarter Schlachtviehmarkt
Auftrieb : Großvieh 867, Kälber 1421,

Schweine 1394, Schafe 82. Preise in DM für
je ' 50 kg Lebendgewicht : Ochsen, jung : aa
84—90, a 70—79, b 60—68; Ochsen, alt:
nicht verkauft ; Bullen , jung : aa 81—85, a
70—79, b 65—70; Bullen , alt : a 65—70;
Rinder aa 90—96, a 78—86, b 68—75; Kühe,
jung : a 60—69, b 52—57, c 42—50, d 40;
Kälber , Sonderklasse über Notiz : a 98 bis
107, b 77—97, c 65—75, d 60: Schweine : a
100—108. bl u. b2 106—112, d u. e 100 bis
110, g 1 85—98, g 2 70—85.
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. _ . Amtsgericht Calw.
Handelsregister -Veränderung

HR A 109 — 7. 6. 50: Common & Co .,
Kommanditgesellschaft (Küchenwaagen-
fabrik ), Ostelsheim , Kreis .Calw : Das Ge¬
schäft wurde nach Pforzheim verlegt (Ge¬
schäftslokal : Hercyniastraße 15).

Bezirksbauamt Calw
Zur Durchführung größerer Neubauvor¬

haben in Freudenstadt und Calw , sucht das
Bezirksbauamt Calw über die Zeitdauer
der Bauarbeiten für die Planung und Bau¬
leitung zum sofortigen Eintritt

1 Diplom -Ingenieur , Hochbaufach,
1 staatlich geprüften Bau -Ingenieur,

Hochbaufach,
1 Schreibkraft (die möglichst bereits

in einem technischen Büro tätig ge-
. wesen ist ) .

Die Vergütung erfolgt entsprechend der
Leistung nach Tarifordnung A für An¬
gestellte im öffentlichen Dienst . Bewer¬
bungsunterlagen , (handgeschriebener Le¬
benslauf , Zeugnisabschriften , Säuberungs¬
bescheid oder Fragebogen und selbstgefer¬
tigte Pläne bei den Technikern ) sind zu
richten an das BezirksbauamtCalw/
Schwarzwald , Postfach  3 2.

Ev . Gottesdienste in Calw
5. Sonntag n. d. Dreieinigkeitsfest,

9. Juli 1950
8 Uhr Christenlehre (Söhne ) . 8 Uhr Früh¬

gottesdienst (Geprägs ) . 9.30 Uhr Haupt¬
gottesdienst (Weymann ) . 9.30 Uhr Gottes¬
dienst im Krankenhaus (Geprägs ) . 10.45
Uhr Kindergottesdienst.

Mittwoch , 12. Juli
7.30 Uhr Schülergottesdienst . 8.15 Uhr

Betstunde . 20 Uhr Gustav -Adolf-Frauen¬
verein . 20.15 Uhr Männerabend.

Donnerstag , 13. Juli
20 Uhr Bibelstunde.

Kirchliche Nachrichten für Nagold
Evang . Gottesdienste am 5. Sonntag nach

dem Dreieinigkeitsfest , 9. Juli 1950
9.30 Uhr Gottesdienst (B). 10.45 Uhr Kin¬

dergottesdienst . 11.15 Uhr Christenlehre
(Söhne) . 19.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst
(Kirche ).

Montag, den 10. Juli 1950
20 Uhr Männerabend (Vereinshaus ).

Mittwoch , den 12. Juli 1950
Schülergottesdienste.

Iselshausen:
9.30 Uhr Gottesdienst (P) . 10.30. .Uhr

Kindergottesdienst.

Evang . Gottesdienste in Neuenbürg
Samstag , 8. Juli , 20.30 Uhr , Liturg . Wo-

chenschlußandacht St. Georgskapelle (Sei¬
fert ) .

5. Sonntag n. d. Dr ., 9. Juli
8.30 Uhr Christenlehre , Söhne. 9.30 Uhr

Hauptgottesdienst Stadtkirche (Seifert ) .
10.30 Uhr Jugendgottesdienst . 11 Uhr Got¬
tesdienst Waldrennaeh (Seifert ) .
Keine Frühandacht und keine Bibelstunde.

Bekanntmachung!
Stadt Calw

Koks-Verkauf
Erfreulicherweise Ist die Zeit der Brennstoffrationierung vorbei . Gegen¬

wärtig kann wieder auf Grund genügender Lagerbestände

vom Gaswerk Calw sofort Jede beliebige Koksmenge
bezogen werden.

Die Preise sind so nieder gehalten , daß beim Bezug ab sofort und bis
einschließlich August

a ) ab Gaswerk mit 2.60 DM pro Ztr . \
b ) frei Haus mit 2.70—2.80 DM pro Ztr . j
e) ab Gaswerk mit 2.— DM . pro Ztr.

I (00/90 mm)
für Koks II (40/60 mm)

III (20/40 mm)
für Koks IV (10/20 mm)

Bohnenkoks
wesentliche Ersparnisse erzielt werden.

Anweisungen werden täglich von 8 — 12 Uhr ln Zimmer 4 des Rat¬
hauses (Stadtkasse ) ausgegeben.

U 51 etwaige Vorurteile aus der Kriegs - und Nachkriegszeit auszu¬
räumen , Ist das Gaswerk *Cal w * Jederzeit bereit , Anleitungen über die
richtige Verteuerung des „Calwer Gaskokses " und die zweckmäßigste
Bedienung der Helzungsänla &en zu geben ..

C » 1w , den 1. Juli 1950 Städtisches Gaswerk
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